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Vorwort

Immobilien sind wieder eine geschätzte Vermögensanlage. Ob Eigentums-
wohnungen mit „nur“ fünfstelligen Anlagebeträgen, Mehrfamilienhäuser 
oder gemischte Gewerbe- und Wohnkomplexe mit Werten im zweistelli-
gen Millionenbereich, auch diese Vermögensanlage kann ähnlich wie das 
Wertpapierdepot gleicher Größe meist nicht mehr vom Eigentümer ohne 
fundierte Beratung verwaltet werden. 

Die Immobilienverwaltung wird laufend komplexer und zeitaufwen-
diger. Der Immobilienverwalter soll Hilfe für seine eigene Büroorganisa-
tion, aber auch vor allem die rechtlichen Antworten auf seine alltäglichen 
Fragen finden. Eingebettet in den Arbeitsablauf des Verwalters findet 
sich die Darstellung der Einzelkomplexe. Die einschlägigen rechtlichen 
Regelungen sollen die Tätigkeit nicht begrenzen; der Verwalter soll diese 
zur erfolgreichen Gestaltung nutzen können. 

Die erste Auflage aus dem Jahr 2000 war wegen der Mietrechtsreform 
des Jahres 2001 und der WEG-Novelle des Jahres 2007 sowie einer deutli-
chen Fortentwicklung der Rechtsprechung in wichtigen Teilen vollständig 
zu überarbeiten. Der Inhalt wurde um die in der Praxis immer bedeutsa-
mer werdenden Kapitel zur Zwangsvollstreckung und Insolvenz erweitert. 
Das neue Autorenteam hat neue Schwerpunkte gesetzt. 

Heilbronn im Mai 2012
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